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#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und ändern Verwaltungsstellen des Bandes.

Ausfuhr elektrischer Energie.
Das Elektrizitätswerk Basel ist im Besitze der Bewilligung Nr. 84,

vom 30. Dezember 1925, zur Ausfuhr elektrischer Energie an die „Usine
à Graz et d'Electricité d'Huningue et de St. Louis" in Hüningen (Elsass).
Die Leistung der Ausfuhr darf max. 1000 Kilowatt während 24 Stunden
des Tages betragen. Die Bewilligung Nr. 84 ist gültig bis 31. Oktober 1931.

Das Elektrizitätswerk Basel stellt das Gesuch um Erneuerung der
Bewilligung Nr. 84- für die Zeit bis 31. Oktober 1934 und um Erhöhung
der zur Ausfuhr bewilligten Leistung auf max. 1500 Kilowatt.

Gemäss Art. 6 der Verordnung über die Ausfuhr elektrischer Energie,
vom 4. September 1924, wird dieses Begehren hiermit veröffentlicht.
Einsprachen und andere Vernehmlassungen irgendwelcher Art sind bei
der unterzeichneten Amtsstelle bis spätestens den 5. September 1931
einzureichen. Ebenso ist ein allfäJliger Strombedarf im Inlande bis zu
diesem Zeitpunkte anzumelden. Nach diesem Zeitpunkte eingegangene
Einsprachen und Vernehmlassungen sowie Strombedarfsanmeldungen können
keine Berücksichtigung mehr finden.

B e r n , den 30. Juli 1931. (2.).
Eidg. Amt für Elektrizitätswirtschaft.

#ST# Wettbewerb- und Stellenausschreibungen, sowie Anzeigen.

Verschollenheitsruf.
Johann Friedrich Sträub, geboren l, August 1869, Sohn dos Jakob

und der Barbara geb. Mäusli, ledig, Holzdrechsler, von Herzogenbuchsee
(Kanton Bern), der seit Herbst 1896 unbekannten Aufenthaltes ist, sowie
allfällige hierorts unbekannte Erben desselben, oder wer sonst über dessen
Schicksal irgendwie Aufschluss geben kann, werden hiermit aufgefordert,
sich binnen Jahresfrist, von der ersten Ausschreibung an gerechnet, auf
der Kanzlei des Bezirksgerichtes Winterthur zu melden, ansonst der Auf-
gerufene als verschollen erklärt und dessen Vermögen den hier bekannten
Erben herausgegeben würde.

W i n t e r t h u r , den 3. Februar 1931. (2.0
Im Namen des Bezirksgerichtes Winterthur,

Der Gerichtsschreiber:
Dr. Plangg.
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